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Sanierungsbeschluss: „Drei-Angebots-Regel“ wankt

Das Amtsgericht Hamburg urteilte mit 
Entscheidung vom 11. Juni 2025 (Az: 9 C 
448/24), dass das Fehlen von drei Ver-
gleichsangeboten nicht automatisch 
zur Unwirksamkeit eines Wohnungs-
eigentümerbeschlusses führe, wenn 
der Sanierungsbedarf objektiv feststeht 
und sachverständig belegt ist. Im vor-
liegenden Fall richtete sich die Anfech-
tung eines WEG-Beschlusses gegen 
mehrere Sanierungsbeschlüsse. Be-
anstandet wurde unter anderem, dass 
keine drei Vergleichsangebote vorlagen 
und deshalb die Entscheidungsgrund-
lage unzureichend vorbereitet gewesen 
sei. Die Anfechtung blieb ohne Erfolg. 
Zwar werde in der Rechtsprechung 
vielfach angenommen, das Gebot der 
Wirtschaftlichkeit verlange regelmäßig 
drei Vergleichsangebote, um technische 
Lösung vergleichen und eine sachge-

rechte Entscheidung treffen zu können. 
Ein starres Erfordernis bestehe jedoch 
nicht. Entscheidend sei, dass die Eigen-
tümer auf einer sachgerechten Grundla-
ge ihr Beurteilungsermessen zumutbar 
ausüben können. Ein Sachverständigen-
gutachten, das bereits zwei ernsthafte 
Angebote und die erkennbar dringen-
de Sanierungsbedürftigkeit festgestellt 
hat, kann im Einzelfall ausreichen. Auch 
in der Literatur wird das „Dogma“ von 
drei Vergleichsangeboten bei der Leis-
tungsvergabe im Wohnungseigentums-
recht vermehrt in Frage gestellt. Auch 
der BGH hat aktuell mit Urteil vom 18. 
Juli 2025 (Az: V ZR 76/24) entschieden, 
dass bei der Beschlussfassung über die 
Beauftragung eines Rechtsanwaltes 
oder eines Gutachters keine Alternativ-
angebote vorliegen müssen.


